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Regeste

Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3 VStrR)

Erwägungen

E. 10
Oktober 2007 habe die Weko am Konzernhauptsitz der F. AG in Z. eine Hausdurchsuchung
durchgeführt, welche nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe, da die gesuchten
Beweismittel Aktivitäten der D. AG in Y. betroffen hätten. Der F. AG sei klar gewesen,
dass die Weko den operati- ven Hauptsitz der D. AG in Y. durchsuchen werde, was am 11.
Oktober 2007 erfolgt sei. Diese Hausdurchsuchung sei untauglich gewesen ihren Zweck zu
erfüllen, da der Überraschungseffekt gefehlt habe. Die F. AG hät- te vom 10. auf den 11.
Oktober 2007 genügend Zeit gehabt, Beweismittel aus den Räumlichkeiten am Sitz in Y. zu
entfernen, was sie aber nicht ge- tan habe. Die Hausdurchsuchung von Y. sei mangels
Eignung unverhält- nismässig. Zudem sei kein Konnex zwischen den Beweismitteln zum
Un- tersuchungsgegenstand gegeben. Laut Weko habe nämlich die E. ver- schiedene
Ausschüsse und Fachbereiche, worin Mitarbeiter von der D. AG in Y. arbeiteten. Insofern
sei nicht ersichtlich, warum Beweismittel aus dem Konzernhauptsitz in Z. einen Bezug zum
Untersuchungsgegenstand hät- ten. In Bezug auf die Beweismittel der D. AG in Y. werde
zudem nicht sub- stantiiert, inwieweit diese einen Bezug mit den angeblichen Preisabspra-
chen hätten. Unter den versiegelten Beweismitteln befänden sich überwie- gend
E-Mailkorrespondenz samt Anhängen, darunter solche von den drei
Unternehmensanwälten. Sollte wider Erwarten die Durchsuchung gestattet werden, so hätte
eine gerichtliche Triage stattzufinden, da die Unterneh-
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mensanwälte dem Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB unterstellt sei- en. Dies sei
sachlich geboten, entspreche der herrschenden Lehre, der Ge- richtspraxis, den Materialien,
einem Parteigutachten von Prof. J., zwei par- lamentarischen Vorstössen und diene dem
Schutz der Korrespondenz (Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV), dem Normzweck der
Beschlagnahmefrei- heit und berücksichtige zudem die US-Dimension des vorliegenden
Falles. In der Literatur oder Gerichtspraxis gebe es keine herrschende Auffassung, wonach
ausschliesslich freiberufliche oder unabhängige Rechtsanwälte dem Anwaltsgeheimnis
gemäss Art. 321 StGB unterstellt seien.

D. Mit Replik vom 19. Dezember 2007 beantragt die Weko die Abweisung der Anträge der
F. AG (act. 9). Sie macht im Wesentlichen geltend, es bestehe aufgrund der Selbstanzeige
ein hinreichender Tatverdacht, dass die F. AG an Preisabreden im Sinne von Art. 5 Abs. 3
KG beteiligt gewesen sei, wel- che zu den schwersten Verstössen gegen das Kartellrecht
gehörten. Die Verhältnismässigkeit im engeren Sinne sei deshalb gewahrt. Bei solchen



Verstössen erscheine ein Auskunftsbegehren nicht geeignet, um Beweis- mittel zu erhalten.
Der Überraschungseffekt sei im Übrigen keine conditio sine qua non für eine
Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchungen mit einge- schränktem Überraschungseffekt seien
nicht ausgeschlossen. Dies sei Art. 48 Abs. 4 VStrR zu entnehmen. Der Konnex der
sichergestellten Be- weismittel zum Untersuchungsgegenstand sei aufgrund der
Selbstanzeige erstellt. Die Unternehmensanwälte seien im Übrigen nicht dem Anwaltsge-
heimnis gemäss Art. 321 StGB unterstellt.

E. Die F. AG bestätigt in ihrer Duplik die gestellten Anträge (act. 7). Sie macht geltend, die
Verhältnismässigkeit der Durchsuchung in Z. sei nicht strittig. Die Durchsuchung in Y. sei
hingegen mangels Überraschungseffekts nicht geeignet gewesen, ihr Ziel zu erreichen.
Diese sei von Anfang an Teil des Ermittlungsdispositives der Weko gewesen. Zudem sei in
Y. mangels Kol- lusionsgefahr überhaupt keine Hausdurchsuchung notwendig gewesen.
Aufgrund der fehlenden Kollusionsgefahr sei nicht ersichtlich, warum die Weko in Y. zur
ultima ratio einer Hausdurchsuchung gegriffen habe, anstatt ein Editionsbegehren zu
stellen. Die Schwere des Kartellverstosses recht- fertige noch keine Hausdurchsuchung.
Diese müsse im Sinne einer ultima ratio erforderlich sein. Die sichergestellten Beweismittel
hätten zudem kei- nen Deliktskonnex. Eventualiter habe eine gerichtliche Triage zu
erfolgen, da sich unter den sichergestellten Beweismitteln zahlreiche Korresponden- zen
von Unternehmensanwälten (elektronische Datenträger wie Festplat- ten, USB-Sticks,
CD-Roms, E-Mail Archive auf dem Server etc.) befänden,
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welche dem Anwaltsgeheimnis im Sinne von Art. 321 StGB unterstellt sei- en.
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Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 42 Abs. 2 KG können die Wettbewerbsbehörden Hausdurch- suchungen
anordnen und Beweismittel sicherstellen. Für diese Zwangs- massnahmen sind die Art. 45 –
50 VStrR anwendbar. Art. 46 Abs. 1 lit. a VStrR bestimmt, dass Gegenstände, die als
Beweismittel von Bedeutung sein können, vom untersuchenden Beamten mit Beschlag zu
belegen sind.

1.2 Werden Papiere und Datenträger sichergestellt, so ist dem Inhaber dersel- ben wenn
immer möglich Gelegenheit zu geben, sich vor der Durchsu- chung über ihren Inhalt
auszusprechen (Art. 50 Abs. 3 VStrR). Erhebt er gegen die Durchsuchung Einsprache, so
werden die Papiere versiegelt und verwahrt. Mit der Siegelung entsteht ein suspensiv
bedingtes Verwertungs- verbot (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 353 N. 21), das solange besteht, als die
zuständige gerichtliche Behörde nicht über die Zulässigkeit der Durchsuchung ent-
schieden hat (Entscheid über Entsiegelung). Diese entscheidet darüber, ob die Wahrung des
Privat- bzw. Geschäftsbereichs oder das öffentliche Inte- resse an der Wahrheitserforschung
höher zu werten ist (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, a.a.O., S. 353 f. N. 21 m.w.H.;
Urteil des Bundesgerichts 1S.52/2005 vom 22. Februar 2006 E. 1). Über die Zulässigkeit
der Durch- suchung entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 50
Abs. 3 VStrR).



1.3 Die Gesuchsgegnerinnen sind Inhaberinnen der sichergestellten Papiere und
Datenträger und als solche legitimiert, Einsprache gegen die Durchsu- chung zu erheben.
Für den Entscheid über die Zulässigkeit der Durchsu- chung ist die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts zuständig. Auf das Entsiegelungsgesuch ist demnach einzutreten.

2. Gemäss konstanter Praxis der I. Beschwerdekammer entscheidet diese bei
Entsiegelungsgesuchen in einem ersten Schritt, ob die Durchsuchung im Grundsatz zulässig
ist und – bejahendenfalls in einem zweiten Schritt – ob die Voraussetzungen für eine
Entsiegelung erfüllt sind. Von einer Durchsu- chung von Papieren, bei der es sich um eine
strafprozessuale Zwangs- massnahme handelt, wird gesprochen, wenn Schriftstücke oder
Datenträ- ger im Hinblick auf ihren Inhalt oder ihre Beschaffenheit durchgelesen bzw.
besichtigt werden, um ihre Beweiseignung festzustellen und sie allenfalls
beschlagnahmeweise zu den Akten zu nehmen. Eine derartige Durchsu- chung ist nur
zulässig, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht, anzu- nehmen ist, dass sich unter den
Papieren Schriften befinden, die für die
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Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 50 Abs. 1 VStrR) und der Grund- satz der
Verhältnismässigkeit respektiert wird. Die Durchsuchung von Pa- pieren ist dabei mit
grösster Schonung der Privatgeheimnisse und unter Wahrung des Berufsgeheimnisses im
Sinne von Art. 50 Abs. 1 und Abs. 2 VStrR durchzuführen.

3.

3.1 Im Entsiegelungsentscheid ist vorab zu prüfen, ob ein hinreichender Tat- verdacht für
eine Durchsuchung besteht. Dazu bedarf es zweier Elemente: Erstens muss ein Sachverhalt
ausreichend detailliert umschrieben werden, damit eine Subsumtion unter einen oder
allenfalls auch alternativ unter mehrere Tatbestände des Strafrechts überhaupt
nachvollziehbar vorge- nommen werden kann. Zweitens müssen ausreichende Beweismittel
oder Indizien angegeben und vorgelegt werden, die diesen Sachverhalt stützen. In
Abgrenzung zum dringenden setzt dabei der hinreichende Tat- verdacht gerade nicht
voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe
Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen.

3.2 Der Bestätigung des Eingangs der Selbstanzeige der Gesuchstellerin vom

E. 14
November 2007 ist zu entnehmen, das Unternehmen X, vertreten durch Y, habe am 19. Juni
2007 eine mündliche Selbstanzeige im Sinne von Art. 49a Abs. 2 KG i.V.m. Art. 8 ff.
SVKG über mögliche Abreden zwischen Speditionsunternehmen eingereicht (act. 1.11). Es
seien Informationen und Beweismittel vorgelegt worden, welche für das Vorliegen von
Wettbewerbs- abreden gemäss Art. 5 Abs. 3 KG sprächen. Dabei seien die Gesuchsgeg-
nerinnen beteiligt gewesen. Unter den vorgelegten Beweismitteln seien namentlich
Ausdrucke von E-Mails, welche Hinweise auf Kontakte zwi- schen Speditionsfirmen
betreffend Zuschlägen, Gebühren und Tarifen ent- hielten. Ebenso sei die Weko im Besitz
von Sitzungsprotokollen der E., welche die Entstehung von unzulässigen Preisabsprachen
zum Gegens- tand hätten. Die E. habe Ausschüsse, in welchen Mitarbeiter der Gesuchs-
gegnerin 4 seien (act. 1). Aufgrund der Selbstanzeige, den erwähnten Be- weismitteln sowie
der konzernmässigen Verflechtung der Gesuchsgegne- rinnen bestehen vorliegend
genügend Verdachtsmomente, wonach diese in die unzulässigen Abreden involviert sind.



Infolgedessen besteht zumindest im jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens der hinreichende
Tatverdacht gegen die Gesuchsgegnerinnen, an den unzulässigen Preisabsprachen
mitgewirkt zu haben.
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4. Gemäss der Gesuchstellerin besteht gestützt auf die Selbstanzeige vom

E. 19
Juni 2007, welche Gegenstand der am 9. Oktober 2007 eröffneten Un- tersuchung bildet,
der Verdacht, dass die Gesuchsgegnerinnen an den un- lauteren Abreden beteiligt waren.
Dieser Verdacht sei durch verschiedene E-Mails und Sitzungsprotokolle belegt worden. Die
Gesuchstellerin hatte somit aufgrund der Selbstanzeige genügend Anhaltspunkte dafür, dass
sich sowohl in den Räumlichkeiten in Z. sowie in Y. Unterlagen befinden, welche mit dem
Gegenstand der Untersuchung einen Zusammenhang ha- ben (act. 9). Der Einwand der
Gesuchsgegnerinnen, die Beweismittel am Konzernhauptsitz in Z. und am Sitz in Y. hätten
keinen Bezug zum Unter- suchungsgegenstand (act. 1, act. 13), ist damit widerlegt. Die
sichergestell- ten Unterlagen und Datenträger in Z. und Y. haben mit dem Gegenstand des
Verfahrens einen genügenden Konnex, was sich aus den Bezeichnun- gen der einzelnen
Positionen in den Sicherstellungsverzeichnissen (u.a. E-Mails, CD-Rom’s, Disketten,
USB-Sticks, gespeicherte Daten von Note- books und Servern) entnehmen lässt. Diese
Datenträger sind zudem durchaus geeignet, Informationen über Abreden zu enthalten.
Aufgrund der Selbstanzeige und der eingereichten Beweismittel ist somit anzunehmen, dass
sich unter den zu durchsuchenden Unterlagen und Datenträger sol- che befinden, die für die
Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 50 Abs. 1 VStrR). Es ist davon auszugehen, dass
sich in der Gesamtheit der sicher- gestellten Unterlagen und Datenträger Dokumente
befinden, welche für die Untersuchung von Bedeutung sind. Die Frage, ob einzelne der
sicherge- stellten Papiere und Datenträger für die Untersuchung von Bedeutung sind oder
nicht, wird sich erst nach erfolgter Durchsuchung beim Entscheid, Pa- piere und
Datenträger zu den Akten zu nehmen bzw. zu beschlagnahmen, stellen.

5.

5.1 Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Hausdurchsuchun- gen in Z. und
Y. stellt sich die Frage nach der Eignung (u.a. nach dem Überraschungseffekt), der
Erforderlichkeit (mildere Massnahmen nicht ge- eignet) und der Verhältnismässigkeit im
engeren Sinne (Verhältnismässig- keit zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung).

5.2 Soweit die Gesuchsgegnerinnen vorbringen, die Hausdurchsuchung in den
Räumlichkeiten der Gesuchsgegnerin 4 in Y. vom 11. Oktober 2007 sei mangels
Überraschungseffekt unzulässig, ist festzustellen, dass der Über- raschungseffekt
tatsächlich ein wichtiges Element für eine erfolgreiche Hausdurchsuchung ist, da ansonsten
der Zweck der Zwangsmassnahme gefährdet ist. Ohne Überraschungseffekt besteht nämlich
die Gefahr, dass
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Beweismittel beiseite geschafft oder vernichtet werden. Vorliegend wurde die
Hausdurchsuchung in Y. vom 11. Oktober 2007 lediglich einen Tag nach derjenigen in Z.
vorgenommen und erfolgte somit in zeitlicher Nähe (act. 9). Insofern war der
Überraschungseffekt der Hausdurchsuchung zwar eingeschränkt, aber entgegen der
Auffassung der Gesuchstellerinnen noch genügend vorhanden, um das Ziel der



Durchsuchung zu erreichen. Ent- sprechend den zutreffenden Ausführungen der
Gesuchstellerin muss sie die Möglichkeit haben, im Rahmen einer Abwägung, wo sich die
Beweis- mittel am wahrscheinlichsten befinden (vgl. Art. 48 Abs. 1 VStrR), die
Hausdurchsuchung zunächst auf einen bestimmten Standort zu beschrän- ken (act. 9).
Sofern sich an diesem Ort Hinweise ergeben, dass sich die Beweismittel an einem anderen
Ort befinden, muss sie die Möglichkeit ha- ben, den Durchsuchungsort zu wechseln, selbst
wenn der Überraschungs- effekt nicht mehr vollumfänglich gegeben sein sollte (act. 9).
Diese Vorge- hensweise entspricht im Übrigen auch der aus dem Verhältnismässigkeits-
prinzip abgeleiteten Maxime, Grundrechtseingriffe möglichst gering zu hal- ten. Das
Argument der Gesuchsgegnerinnen, sie seien bei der Durchsu- chung der Räumlichkeiten
vom 11. Oktober 2007 nicht überrascht gewe- sen, kann somit nicht zur
Unverhältnismässigkeit der Massnahme führen. Ansonsten wären beispielsweise
Hausdurchsuchungen gegen vorinformier- te Unternehmungen gar nicht mehr zulässig (act.
9). Zudem wäre es nicht mehr möglich Hausdurchsuchungen gegen Unternehmen
durchzuführen, welche aufgrund tatsächlich begangener Kartellrechtsverletzungen eher mit
Hausdurchsuchungen rechnen (act. 9). Im Übrigen war die Durchsuchung in Y. vom 11.
Oktober 2007 durchaus geeignet Beweismittel zu finden, da die Gesuchsgegnerinnen nach
eigenen Angaben keine Beweismittel ent- fernt haben (act. 7, act. 9). Das Vorgehen der
Gesuchstellerin ist somit nicht zu beanstanden, zumal dieses unter möglichst schonendem
Einsatz der Ressourcen durchgeführt wurde und sich deshalb zuerst auf einen Ort
konzentrierte. Die sichergestellten Dokumente in den Räumlichkeiten in Z. betrafen im
Übrigen zum Teil elektronische Dokumente von Y., weshalb die Wahrscheinlichkeit einer
Kollusion in Y. erheblich eingeschränkt wurde (act. 9).

5.3 Die Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten der Gesuchsgegnerinnen in Z. und Y.
war erforderlich, da mildere Massnahmen (Auskunftsbegehren, Aktenedition etc.) nicht
geeignet bzw. nicht im Sinne des Untersuchungs- zwecks gewesen wären. Preisabreden im
Sinne von Art. 5 Abs. 3 KG gehö- ren zu den schwersten Verstössen gegen das Kartellrecht
und sind mit ho- hen Sanktionen bedroht (Art. 49a KG [act. 9]). Die Hausdurchsuchung ist
in solchen Fällen meistens die einzige erfolgsversprechende Massnahme. Ein der
Hausdurchsuchung vorangehendes Editionsverfahren hätte somit nicht
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ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks durchgeführt werden können. Zudem waren
die Sicherstellungen erforderlich, um den Nachweis zu er- bringen, dass die
Gesuchsgegnerinnen an den mutmasslichen Wettbe- werbsabreden im Sinne von Art. 5
Abs. 3 KG beteiligt sind (act. 1).

5.4 Die Anzahl der sichergestellten Unterlagen und Datenträger ist angesichts des
mutmasslich schweren Verstosses gegen das Kartellrecht eher unbe- deutend (vgl. act. 1.1
und act. 1.2), was belegt, dass die Gesuchstellerin den Grundrechtseingriff möglichst gering
hielt. Im Rahmen der Verhältnis- mässigkeitsprüfung ist zudem zu berücksichtigen, dass die
Gesuchsgegne- rinnen bei der Hausdurchsuchung anwaltlich vertreten waren. Die mit den
Hausdurchsuchungen verbundenen Eingriffswirkungen zum Nachteil der
Gesuchsgegnerinnen sind somit als nicht erheblich einzustufen. Demge- genüber gehören
die mutmasslichen Preisabreden im Sinne von Art. 5 Abs. 3 KG zu den schwersten
Verstössen gegen das Kartellrecht (act. 9). Dementsprechend gross ist das öffentliche
Interesse, im Sinne einer frei- heitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung schädliche
Wettbewerbsbe- schränkungen zu verhindern (vgl. Art. 1 KG; act. 1). Der Eingriffszweck



überwiegt somit das Interesse der Gesuchsgegnerinnen, weshalb die Ver- hältnismässigkeit
im engeren Sinne gewahrt ist. Die Durchsuchung der am 10. und 11. Oktober 2007
sichergestellten und versiegelten Gegenstände ist insoweit zu gestatten.

6.

6.1 Soweit die Gesuchsgegnerinnen vorbringen, es habe eine gerichtliche Tri- age unter der
Leitung des Referenten der I. Beschwerdekammer stattzufin- den, da sich unter den
sichergestellten Gegenständen Unterlagen ihrer Un- ternehmensanwälte befänden, welche
dem Anwaltsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB unterstellt seien (Art. 50 Abs. 2 VStrR), ist
zu prüfen, ob das Anwaltsgeheimnis (Art. 321 StGB) auf Unternehmensanwälte
Anwendung findet.

6.2 Art. 321 StGB stellt u.a. die Verletzung des Berufsgeheimnisses durch Rechtsanwälte
unter Strafe. Die klare Mehrheit der Lehrmeinungen geht entgegen der Auffassung der
Gesuchsgegnerinnen davon aus, dass Art. 321 StGB nicht auf Unternehmensanwälte
anwendbar ist, sondern nur auf die unabhängigen freiberuflichen Rechtsanwälte
(SCHWARZ, Anwen- dung von Art. 321 StGB auf Unternehmensjuristen – Einige
Gedanken zu einer laufenden Diskussion, in Anwaltsrevue 9/2006, S. 338 ff.). Dies gilt
nicht bloss für anwaltsrechtliche Publikationen (PFEIFFER, Gilt das Berufs- geheimnis
nach Art. 321 StGB auch für Unternehmensjuristen? Der
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Wunsch als Vater des Gedankens oder Realistik der Auslegung?, in An- waltsrevue 4/2006
S. 166 ff.; SCHWARZ, Das Anwaltsgeheimnis, - einige Gedanken zur heutigen Rechtslage,
in: Schweizerisches Anwaltsrecht, Herausgeber: Walter Fellmann, Claire Huguenin Jacobs,
Tomas Polenda, Jörg Schwarz, Bern 1998, S. 125 f.) sondern auch für die strafrechtliche
Lehre (SCHWARZ, a.a.O., S. 338). Gegen die Anwendung von Art. 321 StGB auf
Unternehmensanwälte sprechen sich ausdrücklich Trechsel (TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, N. 5 zu Art. 321 StGB),
Donatsch/Wohlers (DONATSCH/ WOHLERS, Strafrecht IV – Delikte gegen die
Allgemeinheit, 3. Aufl., Zü- rich/Basel/Genf 2004, S. 479) sowie Corboz (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Volume II, Bern 2002, S. 643) aus (SCHWARZ, a.a.O., S. 338).
Diese Meinung scheinen ebenfalls – wie nachfolgend aufgeführt – Ober- holzer, Rehberg
und Stratenwerth zu teilen. Das Anwaltsgeheimnis gilt tra- ditionellerweise nur für den
unabhängigen und selbständigen Anwalt, so- weit dieser eine berufsspezifische anwaltliche
Tätigkeit ausübt (OBERHOL- ZER, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, N. 5 zu Art.
321 StGB). Rechtsanwälte gemäss Art. 321 StGB sind Personen mit entsprechendem
Patent, die diesen Beruf tatsächlich ausüben (REHBERG, Strafrecht IV, 2. Aufl., Zürich
1996, § 110 S. 430). In jüngster Zeit wird zwar laut Oberhol- zer die Frage kontrovers
diskutiert, ob vom Anwendungsbereich des Art. 321 StGB nicht nur die Angehörigen freier
Berufe, sondern auch Un- ternehmensjuristen erfasst werden sollen. Die Forderung nach
Einbezug der Unternehmensjuristen ist gemäss Oberholzer weniger von materiell-
rechtlichen Überlegungen als vielmehr von verfahrensrechtlichen Bedürf- nissen geprägt.
Die Diskussion zeigt denn auch, dass nicht ein Bedarf nach zusätzlicher Sanktionierung des
Unternehmensjuristen besteht, da bereits Art. 162 StGB einen hinreichenden Schutz gegen
den Verrat von Fabrikati- ons- oder Geschäftsgeheimnissen gewährt. Mit der geforderten
Unterstel- lung des Unternehmensjuristen unter Art. 321 StGB soll vielmehr das Un-
ternehmen von den mit der materiellrechtlichen Strafbestimmung korrelie- renden



prozessualen Zeugnis- und Editionsverweigerungsrechten profitie- ren können. Diesem
legitimen Anliegen muss indessen mit anderen, insbe- sondere verfahrensrechtlichen
Bestimmungen Rechnung getragen werden, da die Verpflichtung zur Wahrung des
Berufsgeheimnisses auf den Schutz der Kommunikationsvorgänge zwischen dem Klienten
und einem unabhän- gigen, selbständig tätigen Anwalt und nicht auf Unternehmensjuristen
zu- geschnitten ist (OBERHOLZER, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, N. 5 zu Art.
321 StGB). Laut einer anderen Lehrmeinung sind Berufsgeheimnis- se solche, die dem
Rechtsanwalt im Zusammenhang mit der Ausführung eines Auftrages anvertraut wurden
(STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
Bern 2007, N. 3 zu Art. 321
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StGB). Nicht geschützt sind Geheimnisse und sonstige Erkenntnisse, von denen der
Rechtsanwalt im Rahmen nicht spezifischer anwaltlicher Tätig- keit Kenntnis erlangt hat
(z.B. der Verwaltungsrat; STRATENWERTH/ WOHLERS, a.a.O., N. 2 zu Art. 321 StGB).

6.3 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt entgegen der Auffassung der
Gesuchsgegnerinnen ebenfalls keinen anderen Schluss zu, als dass Art. 321 StGB nur
freiberufliche, nicht aber Unternehmensanwälte erfasst (SCHWARZ, a.a.O., S. 341). Es
trifft zwar zu, dass es keinen Entscheid des Bundesgerichts gibt, welcher sich direkt mit der
Frage auseinandersetzt, ob Unternehmensanwälte Art. 321 StGB unterstellt sind. Gemäss
Bundesge- richt wurde aber Art. 321 StGB erlassen, um die Ausübung der darin auf-
gezählten Berufe im öffentlichen Interesse zu erleichtern (BGE 114 III 105, 107 E. 3a; BGE
112 Ib 606 ff.). Das Publikum soll auf Grund einer unbe- dingten Garantie der
Verschwiegenheit das unentbehrliche Vertrauen zum Inhaber des Berufes haben (BGE 112
Ib 606 ff.). Dies ist aber bei einem Unternehmensanwalt gerade nicht der Fall, da dieser
nicht gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet ist. Die Geheimhaltungspflicht des
Rechtsanwal- tes erstreckt sich – wie der Wortlaut von Art. 321 Ziff. 1 Abs. 1 StGB deut-
lich zeigt – nur auf Tatsachen, die ihm vom Klienten anvertraut worden sind, um die
Ausübung des Mandates zu ermöglichen (BGE 114 III 105, 107 E. 3a). Ein solches
Mandatsverhältnis ist bei einem Unternehmensan- walt nicht gegeben. Dieser ist aufgrund
des Arbeitsverhältnisses (Art. 319 ff. OR) gemäss Art. 321a Abs. 4 OR zur
Verschwiegenheit ver- pflichtet und eine Widerhandlung kann – nebst zivilrechtlichen
Schadener- satzansprüchen - strafrechtliche Folgen gemäss Art. 162 StGB haben. Eine
zusätzliche Geheimhaltungspflicht der Unternehmensanwälte nach Art. 321 StGB ist somit
gar nicht erforderlich, was ebenfalls als Indiz gegen die An- wendbarkeit von Art. 321
StGB auf Unternehmensanwälte gewertet werden kann. Laut Bundesgericht ist im Übrigen
im Falle eines Rechtsanwaltes als Verwaltungsrat zu prüfen, ob das kaufmännische Element
derart überwiegt, so dass die Tätigkeit des Anwalts nicht mehr als anwaltliche betrachtet
werden kann. Diesfalls kann sich der Anwalt nicht auf sein Berufsgeheimnis berufen (BGE
114 III 105, S. 107 E. 3a). Diese Rechtsprechung zeigt, dass der Schutz von Art. 321 StGB
gerade nicht auf die vorliegenden Unterneh- mensanwälte zugeschnitten ist, bei welchen
offensichtlich das unternehme- rische Element überwiegt. Den Akten sind zumindest keine
Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Unternehmensanwälte zusätzlich Verwaltungs-
räte seien. Die erwähnten Ausführungen des Bundesgerichts lassen somit keinen anderen
Schluss zu, als dass lediglich die unabhängigen und freibe- ruflichen Rechtsanwälte Art.
321 StGB unterstellt sind.
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6.4 Weitere Anhaltspunkte, wonach Art. 321 StGB nicht auf Unternehmensan- wälte
anwendbar ist, lassen sich dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit von Anwältinnen und
Anwälte (Anwaltsgesetz; BGFA; SR 935.61) entneh- men. Danach gilt das
Berufsgeheimnis nur für Anwältinnen und Anwälte, welche ihren Beruf unabhängig, in
eigenem Namen und auf eigene Rech- nung ausüben (Art. 13 i.V.m Art. 12 lit. b BGFA).
Dies ist aber bei einem Unternehmensanwalt gerade nicht der Fall, da er aufgrund des
Arbeitsver- hältnisses von der Unternehmung abhängig und nicht in eigenem Namen und
auf eigene Rechnung tätig ist. Eine Aussonderung der sichergestellten Beweismittel der
Unternehmensanwälte ist somit auch unter diesem Aspekt nicht möglich.

6.5 Die Mehrheit der Lehrmeinungen geht somit davon aus, dass das Anwalts- geheimnis
gemäss Art. 321 StGB für die unabhängigen und freiberuflichen Rechtsanwälte gilt. Die
genannte bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt keinen anderen Schluss zu. Die
Gesuchsgegnerinnen können sich somit nicht auf den Schutz des Berufsgeheimnisses
gemäss Art. 321 StGB beru- fen. Anders würde die Fragestellung lauten, wenn bei den
Gesuchsgegne- rinnen und bei deren Unternehmensjuristen bereits Verteidigungsvorberei-
tungen im konkreten Untersuchungsverfahren getroffen worden wären. Dies wird
vorliegend jedoch nicht geltend gemacht, und ist angesichts des zeitlichen Verlaufs auch
kaum möglich. Der Durchsuchung der Papiere und Datenträger stehen keine erkennbaren
geschützten Privat- oder Geschäfts- geheimnisse entgegen (Art. 50 VStrR). Die beantragte
Entsiegelung und Durchsuchung der Gegenstände ist somit gutzuheissen. Die Entsiegelung
ist somit zu gewähren und der Gesuchstellerin ist zu gestatten, die sicher- gestellten und
versiegelten Gegenstände im Beisein der Gesuchsgegnerin- nen zu durchsuchen.

7. Anlässlich der Entsiegelung sind diejenigen Papiere und Datenträger aus- zuscheiden und
dem Inhaber unverzüglich zurückzugeben, die mit dem Gegenstand der Strafuntersuchung
inhaltlich und zeitlich offensichtlich in keinem Zusammenhang stehen, d.h. keinen Bezug
zu den hier in Frage stehenden und zu untersuchenden Widerhandlung gegen das
Kartellgesetz haben (vgl. TPF BE.2007.2 vom 3. Juli 2007 E. 4.6 m.w.H.). Gemäss der
Praxis der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hat die Be- schlagnahme
derjenigen Akten, die sich nach durchgeführter Entsiegelung und Sichtung der Papiere als
für die Untersuchung bedeutsam erweisen, mittels einer auf dem ordentlichen
Rechtsmittelweg eigens anfechtbaren Beschlagnahmeverfügung zu erfolgen (vgl. TPF
BE.2005.1 und BE.2005.2 vom 13. Juli 2005 jeweils E. 3.3). Allenfalls können Passagen in
Unterla-
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gen, welche sensible Daten enthalten sollten und deren Kenntnis für die Untersuchung nicht
erforderlich ist, abgedeckt werden. Dadurch ist ausrei- chend gewährleistet, dass keine
Beschlagnahme von Papieren und Daten- trägern erfolgt, welche durch den
Untersuchungszweck nicht gedeckt ist. Dadurch wird dem Gebot nach einer Durchsuchung,
welche mit grösster Schonung der Privat- und Geschäftsgeheimnisse durchzuführen ist,
hinrei- chend Rechnung getragen.

8.

8.1 Art. 50 Abs. 3 VStrR verweist für das Entsiegelungsverfahren auf Art. 25 Abs. 1 VStrR,
mithin auf das Beschwerdeverfahren. Gemäss Art. 25 Abs. 4 VStrR bestimmt sich die
Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren vor der Be- schwerdekammer nach den Art. 62 – 68
BGG. Es wird keine Parteient- schädigung an die obsiegende Gesuchstellerin ausgerichtet



(Art. 245 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 68 Abs. 3 BGG).

8.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die unterliegenden Gesuchs- gegnerinnen
die Kosten zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen (Art. 245 BStP
i.V.m. Art. 66 Abs. 1 und Abs. 5 BGG). Die Ge- richtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- anzusetzen
(Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem
Bundesstrafgerichts; SR 173.711.32).
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Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:
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